
Martin-Luther-King-Gedenktag:  
Einsatz für Menschenrechte und Religionsfreiheit weiterhin Auftrag für 
Baptistengemeinden 
 
Anlässlich des heutigen Martin-Luther-King-Gedenktages erinnern wir als 
Bundesgeschäftsführung des BEFG an das Erbe des Baptistenpastors aus 
Memphis, dessen Einsatz für Menschenrechte und Religionsfreiheit für uns 
Baptisten von jeher zu unserem Selbstverständnis dazu gehört. 
 
Auch heute werden immer noch Menschenrechte verletzt - auch in vielen 
Ländern dieser Erde, mit denen wir durch den Baptistischen Weltbund 
verbunden sind. So treten wir unter anderem für Religionsfreiheit in 
islamischen Ländern ein. Wir wünschen uns, dass das Evangelium frei und 
ungehindert überall gepredigt werden kann. 
 
Aber auch in unserem eigenen Land gibt es Anlässe, das Erbe Kings wach zu 
halten.  
Die Jugendpastoren und -pastorinnen sowie andere Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen im Bereich Kinder und Jugend unseres Bundes beobachten 
mit Sorge in unseren Gemeinden und ihren Jugendgruppen zunehmend 
Verunsicherung und Ängste hinsichtlich des Umgangs mit anderen 
Religionen. Insbesondere der Islam wird – auch unterstützt durch 
Pressemeldungen und Umfragen - undifferenziert und in seiner Gesamtheit 
als gefährlich und militant dargestellt. 
Darum erinnern wir an unsere baptistische Tradition, zu der lange vor Martin 
Luther King der Einsatz für Religions- und Redefreiheit gehört: 
Bereits der baptistische Gründer Thomas Helwys, hat 1612 Religionsfreiheit 
für alle – auch für Muslime – gefordert. Ebenso Julius Köbner, einer der Ur-
Väter des deutschen Baptismus, der in seinem 1848 veröffentlichten „Manifest 
des freien Urchristentums“ sagte: „Wir behaupten nicht nur unsere religiöse 
Freiheit, sondern wir fordern sie für jeden Menschen, der den Boden des 
Vaterlandes bewohnt, wir fordern sie in völlig gleichem Maße für alle, seien sie 
Christen, Juden, Mohammedaner oder was sonst.“ 
 
Als Bundesgeschäftsführung bitten wir unsere Gemeinden immer wieder für 
die  Bürgerrechte aller Menschen und besonders für verfolgte Christen in aller 
Welt zu beten und gleichzeitig Gelegenheiten zu nutzen, für Religionsfreiheit 
und Bürgerrechte in unserem Land einzutreten. In Berlin wird derzeit geprüft, 
Gedenktafeln anlässlich des Besuchs von Martin Luther King 1964 im West- 
und Ostteil der damals geteilten Stadt aufzustellen. Als 
Bundesgeschäftsführung unterstützen wir dieses Anliegen.  
 
Elstal, den 18.1.2010 / Die Bundesgeschäftsführung des BEFG 
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